
















 

 

Öffentliche Bekanntmachung 
Haushaltssatzung der Gemeinde Urschmitt 

 für das Jahr 2026 vom 18.05.2026  
 
Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fas-
sung folgende Haushaltssatzung beschlossen: 

 
§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt 

Festgesetzt werden 
 
1. im Ergebnishaushalt 
 
 der Gesamtbetrag der Erträge auf 356.886 Euro 
 der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 329.882 Euro 
 der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf 27.004 Euro 

 
2. im Finanzhaushalt 
 
 der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 41.174 Euro 

 
 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 7.250 Euro 
 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 60.230 Euro 
 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf - 52.980 Euro 

 
 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit1 

auf 
11.806 Euro 

 
 

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investi-
tionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für 
 
 zinslose Kredite auf 0 Euro 
 verzinste Kredite auf 13.000 Euro 
 zusammen auf 13.000 Euro 

 
 

§ 3 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse 
Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse wird festgesetzt auf 538.000,00 
Euro. 
 
 

§ 4 Verpflichtungsermächtigungen 
Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen 
Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
(Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf  0 Euro. 
 
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren vo-
raussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 Euro. 
 
 
 
 
 

 
1 Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung. 
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§ 5 Steuersätze 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: 
- Grundsteuer A auf 350 v. H. 
- Grundsteuer B auf 465 v. H. 
- Gewerbesteuer auf 380 v. H. 

 
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden 
- für den ersten Hund 40,00 Euro 
- für den zweiten Hund 60,00 Euro 
- für jeden weiteren Hund 70,00 Euro 
- für den ersten gefährlichen Hund 480,00 Euro 
- für den zweiten gefährlichen Hund 650,00 Euro 
- für jeden weiteren gefährlichen Hund 650,00 Euro 

 
 

§ 6 Gebühren und Beiträge 
Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen2 nach dem Kom-
munalabgabengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt: 

- entfällt 
 
 

§ 7 Eigenkapital 
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug vorläufig 1.818.047,81 Euro 
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt  1.838.778,81 Euro  
und zum 31.12.2026  1.865.782,81 Euro 
 
 

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 
Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 
1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall der Gesamtansatz um mehr als 20 %, mindes-
tens jedoch 1.000,00 Euro überschritten ist. 
 
 

§ 9 Wertgrenze für Investitionen 
Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 Euro sind in der Investitionsübersicht ein-
zeln darzustellen. 
 
 

§ 10 Altersteilzeit 
Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird in 0 Fällen zugelassen. 
Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 0 Fällen 
zugelassen.3 
 
 

§ 11 Deckungsvermerke 
 

Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind innerhalb eines Teilhaushaltes die Ansätze für Aufwen-
dungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haus-
haltsvermerk bestimmt ist.  
 
1. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig er-

klärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). 

 
2 Sofern die Gemeinde von der Möglichkeit des § 95 Abs. 2 Satz 2 GemO Gebrauch macht. 
3 Auf Nr. 4.4.1 des Rundschreibens des Ministeriums des Innern und für Sport zur Haushalts-

wirtschaft 2000 vom 8. Oktober 1999 wird hingewiesen. 




























































































































































































































































































































































